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§ 405 UGB Ausführungsanzeige und
Selbsteintritt; Widerruf der

Kommission
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Zeigt der Kommissionär die Ausführung der Kommission an, ohne ausdrücklich zu bemerken, daß er selbst

eintreten wolle, so gilt dies als Erklärung, daß die Ausführung durch Abschluß des Geschäfts mit einem Dritten für

Rechnung des Kommittenten erfolgt sei.

2. (2)Eine Vereinbarung zwischen dem Kommittenten und dem Kommissionär, daß die Erklärung darüber, ob die

Kommission durch Selbsteintritt oder durch Abschluß mit einem Dritten ausgeführt sei, später als am Tage der

Ausführungsanzeige abgegeben werden dürfe, ist nichtig.

3. (3)Widerruft der Kommittent die Kommission und geht der Widerruf dem Kommissionär zu, bevor die

Ausführungsanzeige zur Absendung abgegeben ist, so steht dem Kommissionär das Recht des Selbsteintritts

nicht mehr zu.
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